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WeizerWr ênnmiterlmd. M-
Grcnchc» (Kt. Solothurn). Der im letzten Frühjahr gegründete Samaritervcrein hat

vom Gcmcindcrat nnd der Spar- und Leihkasse ein Geschenk von 260 Franken erhalten,
was den Verein in Stand setzt, einen Samariterposten auszustatten nnd ein Krankcnmobi-
lienmagazin einzurichten. Der Verein veranstaltet demnächst einen Kurs für Krankenpflege-
rinnen unter der Leitung des Herrn Dr. Girard. („Bund.")

Zu unserer kurzen Besprechung des Jahresberichtes der Loomtv àes 8a.mnrita.in8 cis

(lonsvö pro 1896 ist uns seitens des Herrn Dr. Wyß eine teils berichtigende, teils auf-
klärende Zuschrift zugegangen, welche wir recht gerne in ihrem Wortlaute veröffentlichen.
Herr Dr. Wyß schreibt:

„Vor allem ist mir daran gelegen, die Behauptung, daß die Hanptthätigkeit des Genfer
Samaritervcreins bekanntlich im Betriebe einer Poliklinik für unbemittelte Verunglückte be-

ruhe, ganz energisch zu dementieren. In Genf sowohl wie anderswo besteht die Hanptthätig-
keit des Samaritervcreins in der Ausbildung von Samaritern. In zweiter Linie kommt die

Organisation von Samaritcrposten. Als Arzt sowohl als Begründer und technischer Leiter
des Genfer Samaritervcreins war ich stets bestrebt, meinen Unterricht nicht schabloncnmäßig,
sondern möglichst praktisch zu gestalten. Durch vieljährigc persönliche Erfahrung bin ich zu
der Überzeugung gekommen, daß aller theoretische Unterricht, selbst wenn sehr viel in söge-

nannten praktischen Übungen an snpponierten Verwundeten gemacht wird, großenteils verlorene

Zeit und verlorene Mühe ist. Nur derjenige wird ein tüchtiger Samariter, welcher Gelegen-
heit hat, seine theoretischen Kenntnisse durch Gehilfendienst bei Verpflegung wirklicher Ver-
wundetcr zu verwenden nnd zu vervollkommnen. Das ist der Grund, der mich bewog, in
Genf eine permanente Samariterstation für Verpflegung unbemittelter Verwundeter zu gründen.

In diesem „Dispensaire" wird der Krankenwärter- nnd Heilgehilfendienst ausnahmslos von
Samaritcrinncn und Samaritern besorgt. Jedes Aktivmitglicd, welches einen Samariterknrs
besucht hat, ist verpflichtet, jedes Jahr in wenigstens zwölf Verbandstnnden zu assistieren,
d. h. unter ärztlicher Leitung Verbandmaterial zu bereiten. Verbände abzunehmen, bei An-
legnng oder Wechslnng von Jmmobilisationsapparaten behilflich zu sein, das An- nnd Ans-
kleiden der blessierten Körperteile zu besorgen, die Verletzten vom Wartezimmer ins Verband-
und Operationszimmcr zu führen oder zu tragen u. s. w.

Aus dem Vorhergehenden wird es Ihnen wohl klar geworden sein, wie ich die Ans-
bildung von Samaritern verstehe und ans welche Weise ich dieselbe zu verwirklichen gesucht

habe. Hinzufügen muß ich noch, daß die Durchführung meiner Samaritermethode eine gute
Dosis Hingebung, Ausdauer nnd Geduld, sowie finanzielle Opfcrwilligkeit von Seite des

ärztlichen Leiters erfordert. Freuen würde es mich, wenn das in Genf erprobte System des

Samariternntcrrichtes auch anderswo eingeführt würde. Ich kann Sie versichern, daß weder
die Samariter noch die unbemittelten Verwundeten die Verwirklichung meiner Methode in
anderen Städten zn bereuen haben würden.

Was unsere kleinen Samariterposten anbetrifft, teile ich Ihnen mit, daß ein spezielles

Inventar in früheren Berichten, sowie auch in meinem „(Inicke äu 8amaritain" veröffent-
licht wurde. Es sei also hier kurz erwähnt, daß jeder dieser Posten eine kleine Verbandkiste
besitzt nnd daß dieselben — gegenwärtig 32 an der Zahl — in den Schnlhänsern, Tempeln,
Kirchen, öffentlichen Versammlungslokalen :c. deponiert nnd der Aufsicht einer gewissen An-
zahl von Samariterinnen unterstellt sind. Es haben sich diese kleinen Samaritcrposten im
großen nnd ganzen viel nützlicher und notwendiger erwiesen, als die großen. — Für die in
Ihrer oben erwähnten Notiz der Thätigkeit des Genfer Samaritervcreins gezollte Anerkennung
sind wir Ihnen dankbar, obwohl wir das Bewußtsein haben, daß wir noch vieles hätten
besser machen können nnd sollen. Schließen möchte ich diese'schon zn lange Berichtigung mit
dem Wunsche nach einem allgemeinen schweizerischen Jahr essest, wo wir alle Gelegenheit
hätten, uns gegenseitig besser verstehen zu lernen, zum Nutzen und Frommen unseres lieben
Vaterlandes. — Hochachtuugsvollst zeichnet Ihr ergebener

vi. Adrien Wyß, Direktor des Genfer Samaritervereins."
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Schweiz. Armee. Betreffend den Übertritt Dienstpflichtiger in die Landwehr und den
Landsturm und den Austritt ans der Wehrpflicht hat das schwciz. Militärdepartement unterm
25. Sept. 1897 eine Bekanntmachung erlassen, der wir folgende Bestimmungen entnehmen:

I. Übertritt in die Landwehr.
/I. Offiziere. Z 1. Mit dem 31. Dez. 1897 treten in die Landwehr: a. die Haupt-

lente, welche im Jahre 1859 geboren sind; d, die im Jahre 1863 geborenen Oberlieute-
nants und Lieutenants.

U. Unteroffiziere und Soldaten. Z 2. Mit dem 31. Dez. 1897 treten in die Landwehr:
a. die Unteroffiziere aller Grade und die Soldaten der Infanterie, der Artillerie, des Genies,
der Sanitätstruppen und der Verwaltungstruppcn vom Jahrgange 1865; 6. die Unteroffi-
ziere, Trompeter (inkl. Stabstrompeter) und Soldaten der Kavallerie, welche 10 effektive Dienst-
fahre zählen; ferner diejenigen, welche im Jahr 1865 geboren sind, auch wenn sie den gesetzlich

vorgeschriebenen Dienst nicht durchwegs geleistet haben, und insofern, als sie anläßlich ihres
späteren Eintrittes zur Waffe sich nicht gegenüber dem Waffenchef zu längerem Anszügcrdieust
verpflichtet haben. Ferner die Hufschmiede, Sattler und Krankenwärter der Kavallerie, welche
im Jahr 1865 geboren sind.

II. Übertritt in den Landsturm.
Offiziere. Z 3. Mit dem 31. Dez. 1897 treten in den Landsturm: a. die Haupt-

lente, Obcrlieutcnants und Lieutenants des Jahrganges 1849; b. die Stabsoffiziere (Majore,
Oberstlieutenants und Obersten), welche das 48. Altersjahr vollendet haben, sofern von ihnen
ein entsprechendes Gesuch bis Ende Februar 1897 gestellt worden ist.

ü. Unteroffiziere und Soldaten. § 4. Mit dem 31. Dez. 1897 treten in den Land-
stürm: die Unteroffiziere und Soldaten aller Waffen und Grade vom Jahrgang 1853.

III. Austritt ans der Wehrpflicht.
§ 5. Mit dem 31 Dez. 1897 treten aus dem Landsturm und somit ans der Wehr-

Pflicht: a. die Offiziere aller Grade des Jahrganges 1842, wenn fie sich nicht auf eventuell
erfolgte Anfrage seitens der Wahlbehörde zu längerer Dienstleistung bereit erklärt haben;
d. die Unteroffiziere und Soldaten aller Abteilungen des Jahrganges 1847.

Bundesgesetz über die Neuordnung der Truppenkörper'der Artillerie.—Schweiz. Samariterbund: Vereinschronit.
— Kleine Zeitung; Gensee Sftmariterverem «Richtigstellung«. Schwciz. Armee (Vekanntninchung des schwcizcri-

schen Militärdepartementes. — Inserate.
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